
Nr. 11-26, 30.05.2026 

 

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Jengen 

 

 

Gemeinde Jengen Öffnungszeiten  

Gemeindekanzlei 

Sprechzeiten  

Quartiersbüro 

Öffnungszeiten  

Wertstoffhof 

Kirchplatz 7, 86860 Jengen Montag – Donnerstag: Montag Freitag: 

Telefon 0 8241 9 02 23 09:00 – 12:00 Uhr 9:00 – 12:00 Uhr 15:00 – 17:00 Uhr 

Fax 0 8241 9 02 25 Dienstag: Donnerstag Samstag: 

Mail: info@jengen.de 19:30 – 20:30 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr  

und nach Vereinbarung 

09:00 – 12:00 Uhr 

 

Bericht aus der 

1. Gemeinderatssitzung 

vom 11.05.2026 im Sitzungssaal Jengen 

 

Vorsitz: 1. Bürgermeister Ralf Neuner  

Gemeinderatsmitglieder: 12, entschuldigt: 2;  

Protokollführung: Gemeindesekretärin 

Margit Leinsle 

Presse: 1 Person 

Zuhörer: 2 Personen 

Zu TOPs 2 – 14 Hr. Salger (VG Buchloe) 

Beginn: 20.00 Uhr 

Ende (öffentl. Teil): 21.30 Uhr 

 

Bürgermeister Ralf Neuner begrüßte alle anwesenden 

alten und neuen Gemeinderatsmitglieder zur 

konstituierenden Gemeinderatssitzung, die 

Protokollführerin Frau Leinsle, Herrn Salger von der VG 

Buchloe, zwei Zuhörer sowie des Pressevertreters der 

Buchloer Zeitung. Die fristgerechte Sitzungseinladung 

und Beschlussfähigkeit wurden festgestellt.  

 

TOP 1: Ergänzung / Änderung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wurde ohne Gegenstimme 

genehmigt. 

 

TOP 2: Vereidigung der neu gewählten 

Gemeinderatsmitglieder 

Gem. Art. 31 Abs. 4 Satz 1 der Gemeindeordnung für den 

Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – GO) sind alle Mit-

glieder des Gemeinderates in der ersten nach ihrer Be-

rufung stattfindenden öffentlichen Sitzung in feierli-

cher Form zu vereidigen.  

 

Die Eidesleistung entfällt für die Gemeinderatsmitglie-

der, die im Anschluss an ihre Amtszeit wieder zum Ge-

meinderatsmitglied der Gemeinde Jengen gewählt wur-

den (Art. 31 Abs. 4 Satz 6 GO).  

Entsprechend dem Ergebnis der Gemeinderatswahl am 

08.03.2026 sind folgende neu gewählte Gemeinderats-

mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge) zur Eidesleis-

tung verpflichtet: 

 

An-

rede 
Name Vorname Partei - Wählergruppe 

Herr Lechleiter Maximilian 
Kommunale Wähler-

vereinigung Jengen 

Frau Mangrich Ute 
Freie Wählervereini-

gung Weicht 

Herr Mayr Bernhard 
Kommunale Wähler-

vereinigung Jengen 

Herr Seeberger Matthias 
Freie Wählervereini-

gung Beckstetten 

 

Hr. Salger klärt über das Verfahren auf und freut sich 

auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Gemein-

derat. Die neu gewählten Räte Lechleiter, Mangrich, 

Mayr und Seeberger schwören vor dem erhobenen Gre-

mium nacheinander den Amtseid. 

 

Nachdem keine gewählte Person binnen einer Woche 

nach Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses 

schriftlich oder zur Niederschrift die Wahl abgelehnt 

hat und keine Eidesleistung verweigert wurde, stellt 

Herr 1. Bürgermeister Neuner fest, dass alle 14 Mitglie-

der in den Gemeinderat der Gemeinde Jengen ord-

nungsgemäß berufen sind. 

 

TOP 3 Entscheidung über Art und Anzahl der wei-

teren Bürgermeister 

Nach Art. 35 Abs. 1 Satz 1 GO muss der Gemeinderat aus 

seiner Mitte für die Dauer seiner Wahlzeit einen oder 

zwei weitere Bürgermeister wählen. 

Für die Wahlhandlung sind die Bestimmungen des Art. 

51 Abs. 3 GO zu beachten. 

Der Gemeinderat ist sich einig, für die Wahlperiode 

2026 – 2032 wieder einen zweiten Bürgermeister zu 

wählen. Dieser ist Ehrenbeamter der Gemeinde Jengen. 
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TOP 4: Wahl der weiteren Bürgermeister 

Der Gemeinderat hat durch gesonderten Beschluss fest-

gelegt, dass ein weiterer Bürgermeister gewählt wer-

den soll; dieser ist ehrenamtlich tätig. 

Als weitere Bürgermeister sind nach Art. 35 Abs. 2 GO 

nur wählbar, wer die Voraussetzungen für die Wahl 

zum 1. Bürgermeister erfüllt. Dabei ist Art. 39 GLKrWG
 

zu beachten.  

Zur Durchführung der Wahl wird ein Wahlausschuss 

gebildet, der sich wie folgt zusammensetzt: 

Vorsitzender:  1. Bürgermeister Neuner 

Beisitzer:  Salger Markus 

Beisitzer:  Leinsle Margit 

 

Wahl des zweiten Bürgermeisters: 

 

Wahlvorschläge: 

 

Name Vorname Partei / Wähler-

gruppe 

 

Fichtl 

 

Robert 

 

 

Die Wahl ergab folgendes Ergebnis: Es entfielen auf: 

 

Name Vorname Stimmenzahl 

 

Fichtl 

 

Robert 

 

12 

 

Ledwa 

 

Stephanie 

 

1 

 

Herr Bürgermeister Neuner verkündet das Wahlergeb-

nis und stellt fest, dass Robert Fichtl die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit 

zum zweiten Bürgermeister der Gemeinde Jengen ge-

wählt ist. Im Vorhinein fragte er den heute nicht anwe-

senden Gewählten, ob er die Wahl annehmen würde. 

Dieser erklärte bereits schriftlich, dass er die Wahl zum 

zweiten Bürgermeister der Gemeinde Jengen anneh-

men wird.  

 

TOP 5: Vereidigung der weiteren 

Bürgermeister/innen 

Da 2. Bürgermeister Robert Fichtl bereits vereidigt ist, 

entfällt dieser Tagesordnungspunkt. 

 

TOP 6: Erlass einer Satzung zur Regelung von Fra-

gen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 

Hr. Salger erörtert die wichtigsten Punkte aus der 

neuen Satzung. Sie beinhaltet keine Änderungen zur al-

ten Satzung und steht nach Bekanntmachung allen Bür-

gern in der Gemeindekanzlei zur Einsicht bereit.  

 

 

 

TOP 7: Erlass einer Geschäftsordnung für den Ge-

meinderat Jengen 

Die bisherige Geschäftsordnung (GeschO) verlor mit Ab-

lauf des 30.04.2026 automatisch an Gültigkeit. Es ist 

folglich eine neue Geschäftsordnung zu erlassen. 

Diese basiert auf der Muster-GeschO des Gemeindetags 

und wurde an die Erfordernisse der Gemeinde Jengen 

angepasst. 

Folgende Änderungen/Ergänzungen wurden im We-

sentlichen vorgenommen: 

• Befugnisse des 1. Bgm: Anpassung der Beträge 

• Art der Bekanntmachung 

Die Geschäftsordnung wurde wie von der Verwaltung 

vorgeschlagen vom Gemeinderat genehmigt. 

 

TOP 8: Bestellung der Mitglieder des Rechnungs-

prüfungsausschusses 

Gemäß Art. 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) und 

§ 2 Abs. 1 der Satzung zur Regelung von Fragen des ört-

lichen Gemeindeverfassungsrechts der Gemeinde Jen-

gen ist ein Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden. Der 

Ausschuss besteht aus dem Vorsitzenden und weiteren 

fünf ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern.  

 

Nach Art. 103 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 2 dieser Satzung 

führt den Vorsitz in diesem Ausschuss ein Mitglied des 

Gemeinderates. Somit sind insgesamt sechs Mitglieder 

des Gemeinderates in den Rechnungsprüfungsaus-

schuss zu entsenden.  

 

Nach Art. 33 Abs. 2 GO sind bei der Besetzung der Aus-

schüsse die Stärkeverhältnisse der im Gemeinderat ver-

tretenen Parteien und Wählergruppen Rechnung zu tra-

gen. Nach § 11 Abs. 1 Satz 2 GeschO werden die Sitze 

nach dem Verfahren Hare/Niemeyer verteilt. 

 

Es werden folgende Gemeinderatsmitglieder zum Mit-

glied des Rechnungsprüfungsausschusses bestellt: 

 

Wählergruppe Mitglied Stellvertreter 

Kommunale 

Wählervereini-

gung Jengen 

Ledwa 

Stephanie 

Lechleiter 

Maximilian 

Kommunale 

Wählervereini-

gung Jengen 

Mayr Bernhard Tröber Gottfried 

Kommunale 

Wählervereini-

gung Jengen 

Lang Eva-Maria Fichtl Robert 
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Freie Wählerver-

einigung Weicht 

Seifert Matthias Mangrich Ute 

Freie Wählerver-

einigung Becks-

tetten 

Seeberger 

Matthias 

Unsin Christiane 

Freier Wähler-

block Ummenh-

ofen 

Wirth Michael Heckel Thomas 

 

TOP 9 Bestellung des Vorsitzenden des Rechnungs-

prüfungsausschusses 

Gem. Art. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung i.V.m. § 2 Abs. 

2 der Satzung zur Regelung von Fragen des Gemeinde-

verfassungsrechts der Gemeinde Jengen hat der Ge-

meinderat einen Vorsitzenden aus den Mitgliedern des 

Rechnungsprüfungsausschusses zu bestellen. 

Gemeinderat Michael Wirth wurde zum Vorsitzenden 

des Rechnungsprüfungsausschusses berufen.  

 

TOP 10 Entsendung von Mitgliedern in die Gemein-

schaftsversammlung der VG Buchloe 

Die Gemeinde Jengen ist Mitglied der Verwaltungsge-

meinschaft Buchloe. Gem. Art. 6 Abs. 2 VGemO errech-

net sich die Anzahl der Mitglieder in der Gemeinschafts-

versammlung nach der Zahl der Einwohner.  

Danach entsenden Gemeinden, neben dem Bürgermeis-

ter jeweils ein Gemeinderatsmitglied und für jedes volle 

Tausend ihrer Einwohner ein weiteres Mitglied in die 

Gemeinschaftsversammlung. Stichtag für die Feststel-

lung ist der 30.06.2025 (Art. 6 i.V.m Art. 10 Abs. 2 

VGemO und Art. 26 KommZG und Art. 31 GO i.V.m. 55 

Abs. 1 GLKrWG
1
). 

 

Nach dem Bericht des Bayer. Landesamtes für Statistik 

betrug am Stichtag zum 30.06.2025 in Jengen die Ein-

wohnerzahl 2.623.  

Die Gemeinde Jengen entsendet somit 4 Mitglieder in 

die Gemeinschaftsversammlung, wobei der 1. Bürger-

meister kraft seines Amtes Mitglied der Gemeinschafts-

versammlung ist. Es sind somit 3 weitere Mitglieder zu 

bestellen. 

 

Gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 5 VGemO ist für die Besetzung 

der Gemeinschaftsversammlung der Art. 33 Abs 1 Satz 

2 bis 5 GO anzuwenden, wonach bei der Zusammenset-

zung der Gemeinschaftsversammlung das Stärkever-

hältnis der im Gemeinderat vertretenen Parteien und 

Wählergruppen Rechnung zu tragen ist. 

 

 

Es werden folgende Gemeinderatsmitglieder zum Mit-

glied der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungs-

gemeinschaft Buchloe bestellt: 

 

Wählergruppe Mitglied Stellvertreter 

 1. Bgm. 

Neuner Ralf 

2. Bgm. 

Fichtl Robert 

Kommunale Wähler-

vereinigung Jengen 

2. Bgm. 

Fichtl Robert 

Mayr 

Bernhard 

Freie Wählervereini-

gung Weicht 

Mangrich Ute Seifert 

Matthias 

Überparteiliche 

Wählervereinigung 

Weinhausen 

Haußer Michael Lutzenberger 

Johannes 

 

TOP 11: Bestellung der Verbandsräte für die Ver-

bandsversammlung des Zweckverbands zur Was-

serversorgung Gennach-Hühnerbach-Gruppe 

Die Gemeinde Jengen ist Mitglied im Zweckverband zur 

Wasserversorgung Gennach-Hühnerbach-Gruppe. Nach 

der geltenden Verbandssatzung richtet sich die Zahl der 

Verbandsräte nach der Höhe des Wasserbezuges der 

letzten sechs Jahre, wobei mindestens zwei Mitglieder 

in die Verbandsversammlung zu entsenden sind. Ge-

mäß der Verbandssatzung sind pro angefangene 40.000 

m³ bezogener Wassermenge je 1 Vertreter in die Ver-

bandsversammlung zu entsenden, höchstens jedoch 7, 

wobei der Durchschnitt der letzten 3 Jahre zu Grunde 

zu legen ist. 

 

Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes zur Wasserver-

sorgung der Gennach-Hühnerbach-Gruppe hat mit E-

Mail vom 24.04.2026 mitgeteilt, dass die durchschnitt-

liche Wassermenge in den letzten 3 Jahren insgesamt 

199.276 m³ betragen hat. Damit entsendet die Ge-

meinde Jengen 5 Verbandsräte in die Zweckverbands-

versammlung. 

 

Der 1. Bürgermeister ist kraft seines Amtes Mitglied der 

Verbandsversammlung. Die Vertretung obliegt dem 

zweiten Bürgermeister; die übrigen Mitglieder und ihre 

Stellvertreter können, müssen aber nicht Gemeinderäte 

sein. 

 

Somit sind neben dem Bürgermeister 4 Mitglieder in die 

Zweckverbandsversammlung durch die Gemeinde Jen-

gen zu berufen. 

 

Es werden folgende Personen als Mitglieder in der Ver-

bandsversammlung Zweckverbandes zur Wasserver-

sorgung der Gennach-Hühnerbach-Gruppe bestellt: 
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Mitglied 

 

1. Stellvertreter 

 

1. Bgm. Neuner Ralf 

 

2. Bürgermeister Fichtl 

Robert 

 

Lutzenberger Johannes 

 

Haußer Michael 

 

Lechleiter Maximilian 

 

Lang Eva-Maria 

 

Tröber Gottfried 

 

Ledwa Stephanie 

 

Heckel Thomas 

 

Wirth Michael 

 

TOP 12: Entsendung zweier Mitglieder in den 

Zweckverband Hochwasserschutz Gennach-Hüh-

nerbach 

Gem. § 9 Abs. 2 kann die Gemeinde Jengen zwei Mitglie-

der in den Zweckverband Hochwasserschutz Gennach-

Hühnerbach entsenden. 

Der 1. Bürgermeister der Gemeinde Jengen ist kraft sei-

nes Amtes Mitglied der Verbandsversammlung. Die Ver-

tretung obliegt dem zweiten Bürgermeister. Die übri-

gen Mitglieder und ihre Stellvertreter können, müssen 

aber nicht Gemeinderäte sein. 

 

Es werden folgende Personen in die Verbandsversamm-

lung des Zweckverbands Hochwasserschutz Gennach-

Hühnerbach berufen: 

 

Mitglied Stellvertreter 

1. Bgm. Ralf Neuner 
2. Bürgermeister Fichtl 

Robert 

Unsin Christiane Seeberger Matthias 

 

TOP 13: Bekanntgabe der Mitglieder der Schulver-

bandsversammlung der Mittelschule Buchloe 

Die Gemeinde Jengen ist Mitglied des Schulverbandes 

Mittelschule Buchloe.  

Die Anzahl der Mitglieder der Schulverbandsversamm-

lung des Schulverbandes Mittelschule Buchloe richtet 

sich nach Art. 9 Abs. 3 BaySchFG. Danach entsenden Ge-

meinden, aus denen mehr als 50 bis einschließlich 100 

Verbandsschüler kommen neben dem Bürgermeister ei-

nen weiteren Vertreter und für jedes weitere angefan-

gene Hundert Schüler einen zusätzlichen Vertreter als 

Mitglied in die Schulverbandsversammlung. 

 

Die Schülerzahlen aus dem Bereich der Gemeinde Jen-

gen in der Mittelschule Buchloe, Münchner Str. 22 be-

tragen zum Stichtag (01.10.2025) 43 Schüler. Damit er-

hält die Gemeinde Jengen insgesamt 1 Sitz in der 

Schulverbandsversammlung, den der Bürgermeister 

kraft seines Amtes einnimmt. 

Somit ist eine Bestellung durch den Gemeinderat nicht 

notwendig. 

 

TOP 14: Bestellung von Referenten 

In der letzten Wahlperiode wurde Herr Hermann Mayr 

als Beauftragter für „Wald“ bestimmt. Herr Mayr soll 

auch künftig das Amt des „Waldbeauftragten“ überneh-

men. 

Er hat dazu sein Einverständnis erklärt. Der Gemeinde-

rat beruft Hrn. Mayr wiederholt zum Waldbeauftrag-

ten, sein Aufwand soll stundengenau abgerechnet wer-

den. 

 

TOP 15: Protokollgenehmigung der 81. Sitzung des 

Gemeinderates vom 20.04.2026– öffentlicher Teil 

Das Protokoll der 81. Sitzung wurde einvernehmlich 

genehmigt. 

 

TOP 16: Bekanntgaben, Wünsche und Anregungen 

Bgm. Neuner berichtet über den aktuellen Stand bei der 

Sanierung der Ortsdurchfahrt Jengen: Aktuell ist in 

Richtung Waal/Ummenhofen gesperrt, in 2- 3 Wochen 

soll die Durchfahrt wieder möglich sein. 

 

In der Jakob-Neubrand-Straße wird der Gehweg ange-

legt, im Anschluss daran sollen die Straßenverhältnisse 

im Gennachweg korrigiert werden. 

 

Bürgermeister Neuner beschließt den öffentlichen Teil 

um 21.30 Uhr. 

 

 

 

Bericht aus der 

2. Gemeinderatssitzung 

vom 18.05.2026 im Sitzungssaal Jengen 

 

Vorsitz: 1. Bürgermeister Ralf Neuner  

Gemeinderatsmitglieder: 13, entschuldigt: 1;  

Protokollführung: Gemeindesekretärin Margit 

Leinsle 

Presse: 1 Person 

Zuhörer: 2 Personen 

Beginn: 20.00 Uhr 

Ende (öffentl. Teil): 20.35 Uhr 

 

Bürgermeister Ralf Neuner begrüßte alle 

Gemeinderatsmitglieder, die Protokollführerin Frau 

Leinsle, die Zuhörer sowie die Gemeindeblättle-

Schreiberin. 

Die fristgerechte Sitzungseinladung und 

Beschlussfähigkeit wurden festgestellt.  
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TOP 1: Ergänzung / Änderung der Tagesordnung 

Die vorbereitete Tagesordnung wurde ohne 

Gegenstimme genehmigt. 

 

TOP 2: Protokollgenehmigung der 1. Sitzung des 

Gemeinderates vom 18.05.2026– öffentlicher Teil 

Das Protokoll zur 1. Sitzung wurde trotz verspäteter 

Zustellung einvernehmlich genehmigt. 

 

TOP 3: Bauanträge 

TOP 3.1: Antrag auf Baugenehmigung: Abbruch ei-

ner landwirtschaftlich genutzten Fahrzeughalle 

und Neubau einer Fahrzeughalle auf der FlNr. 5/1, 

Gem. Eurishofen, Eurishofen 2 a 

Geplant ist ein Neubau einer Fahrzeughalle mit Lager in 

nordöstlicher, grenznaher Lage zum gemeindlichen 

Grundstück FlNr. 10/2 (Fuß- und Radweg). Das Vorha-

ben befindet sich im Geltungsbereich des einfachen Be-

bauungsplans Nr. 12 “Ortsteil Eurishofen E1“. Im Übri-

gen richtet sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach § 

34 BauGB. 

Der geplante Baukörper weist eine Länge von 21,55 m 

sowie eine Breite von 13,00 m an der breitesten Stelle 

und 9,31 m an der schmalsten Stelle auf. Die Wandhöhe 

beträgt 4,80 m bzw. 5,37 m, die Firsthöhe 7,16 m bei 

einer Dachneigung von 20°. D.h. dass die neue Fahr-

zeughalle mit 254 m² größer ist als die alte Fahrzeug-

halle mit 169 m², die im Zuge des Vorhabens abgebro-

chen wird. 

Eine Verschiebung des Baukörpers in Richtung der 

Grundstücksgrenze erfolgt nicht, d.h. der Abstand der 

östlichen Außenwand zur Grundstücksgrenze ent-

spricht dem des Bestandsgebäudes. Der Neubau ist auf 

der Westseite mit drei Garagentoren zur Zufahrt ausge-

stattet. 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur denkmalkartier-

ten St. Dionysius Pfarrkirche (Baudenkmal und Boden-

denkmal), Pfarrhaus (Baudenkmal) und ehemaliges 

Gasthaus (Baudenkmal) ist eine Abstimmung mit der 

Unteren Denkmalschutzbehörde erforderlich. 

 

Der Gemeinderat stimmte einer etwaigen Befreiung 

bzgl. Baugrenzen und der Baugenehmigung einstimmig 

zu. 

 

TOP 3.2: Antrag auf Baugenehmigung: 

Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport; 

Abbruch des best. Einfamilienhauses mit Garage 

auf der FlNr. 291/8, Gem. Jengen, Mühlenweg 27 

Geplanter Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport, 

das auf dem Grundstück derzeit vorhandene Wohnge-

bäude mit Garage soll im Zuge des Vorhabens abgebro-

chen werden. 

 

Das Vorhabengrundstück liegt bauplanungsrechtlich 

überwiegend im unbeplanten Innenbereich im Sinne 

von § 34 BauGB. Demnach ist ein Vorhaben zulässig, 

wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut 

werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung ein-

fügt und die Erschließung gesichert ist.  

Geplant ist die Errichtung eines Einfamilienhauses mit 

zwei Vollgeschossen. Das Erdgeschoss soll eine Grund-

fläche von 13,72 m × 11,22 m aufweisen. Im Oberge-

schoss ist ein gegenüber dem Erdgeschoss zurückge-

setzter Baukörper mit einer Terrasse bzw. einem Balkon 

vorgesehen. Die Wandhöhe des Gebäudes beträgt 6,51 

m. Vorgesehen ist ein Satteldach mit einer Dachneigung 

von 23°, wobei die Firsthöhe 8,89 m beträgt. 

Der grenzständig geplante Carport einschließlich eines 

Abstellraums weist eine Grundfläche von 9,00 m × 6,00 

m auf. Die Wandhöhe des vorgesehenen Flachdaches 

beträgt 2,80 m. 

 

Das gemeindliche Einvernehmen zum Neubau eines 

Einfamilienhauses mit Carport und Abbruch des best. 

Einfamilienhauses mit Garage auf dem Grundstück 

291/8 der Gemarkung Jengen wurde erteilt. 

 

Der nördliche Teilbereich des Grundstücks wird vom 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1 “Jengen Süd-

west“ erfasst. Aufgrund der Lage des Grundstücks im 

Kreuzungsbereich ist in diesem Bereich ein Sichtdreieck 

mit festgesetzter Grünfläche ausgewiesen. Innerhalb 

dieses Sichtdreiecks sind Bebauungen sowie sonstige 

Sichtbehinderungen unzulässig. Daher wurde die An-

lage bzgl. Stellplätzen und Garagenvorplätzen im Sicht-

dreieck momentan zurückgestellt. 

 

TOP 3.3: Antrag auf Baugenehmigung: 

Wiederaufbau/ Ersatzbau einer Scheune auf der 

FlNr. 42, Gem. Weicht, Stockheimer Straße 1 

Die auf dem Grundstück vorhandene Scheune soll voll-

ständig abgebrochen und im Anschluss daran ein Neu-

bau errichtet werden. Der geplante Ersatzbau soll in sei-

ner äußeren Gestaltung, Kubatur und Nutzung weitge-

hend dem bestehenden Gebäude entsprechen. Wesent-

liche Änderungen gegenüber dem bisherigen Bestand 

sind nicht vorgesehen. 

Die geplante Scheune weist eine Grundfläche von 18,20 

m × 13,00 m auf. Die Wandhöhe beträgt 5,73 m. Das 

Gebäude wird mit einem Satteldach mit einer Dachnei-

gung von 26° ausgeführt; die Firsthöhe beträgt 8,90 m 

und entspricht damit der bisherigen Bestandshöhe. 

Die Außenwände sind in Holzrahmenbauweise vorge-

sehen, während die Brandwände in Mauerwerk ausge-

führt werden. Die Dachhaut soll aus Ziegeln hergestellt 

werden. 
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Die Nutzung des Gebäudes ist im Erdgeschoss als Lager 

vorgesehen, während das Obergeschoss als Heulager 

genutzt werden soll. 

Die nach Art. 6 Bayerische Bauordnung (BayBO) erfor-

derlichen Abstandsflächen können nicht vollständig auf 

dem Baugrundstück selbst nachgewiesen werden. Dem 

Bauantrag ist daher ein Antrag auf Zulassung einer Ab-

weichung von den Abstandsflächenvorschriften gemäß 

Art. 63 BayBO beigefügt. Begründung dafür ist, dass 

eine Sanierung des bestehenden Gebäudes aufgrund ei-

ner erheblichen Einsturzgefahr nicht wirtschaftlich und 

technisch vertretbar sei.  

Die Zuständigkeit für die Entscheidung über die bean-

tragte Abweichung liegt bei der Unteren Bauaufsichts-

behörde im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. 

 

Dem Wiederaufbau/ Ersatzbau einer Scheune auf dem 

Grundstück FlNr. 42 der Gemarkung Weicht wurde ein-

stimmig zugestimmt. 

 

TOP 4: Vollzug der Betriebsträgervereinbarung Kita 

St. Agatha, Einverständnis Unterschreitung Anstel-

lungsschlüssel 2026/2027 

Der Anstellungsschlüssel in der Kita St. Agatha wird zu 

Beginn des Kita-Jahres 2026-2027 im September 2026 

bei 8,02 sein und wird sich im Januar 2027 

voraussichtlich auf 8,96 erhöhen. 

Der bayernweite durchschnittliche 

Anstellungsschlüssel lag, bezogen auf alle nach dem 

BayKiBiG geförderten Betreuungseinrichtungen, im 

Jahr 2024 bei 1: 9,06. (Bekanntgabe durch das 

bayerische Staatsministerium im Juli 2025) 

 

Die Anzahl der betreuten Kinder in der Kita St. Agatha 

sind 

September 2026:   36 Kinder und  

ab Januar 2027:   41 Kinder  

Kinderzahlen 2025/2026  38 Kinder 

(Anstellungsschlüssel September 2025 von 7,6 und 

Januar bis August 2026 auf 9,1 erhöht) 

 

Die Kita St. Agatha wird ab September 2026 mit 6 

Mitarbeiterinnen im Anstellungsschlüssel besetzt sein, 

davon sind 2 Mitarbeiterinnen Teilzeitkräfte, welche 

nur tageweise anwesend sind. Der Betrieb der 

Kindertagesstätte kann in der Regel, auch bei 

Personalausfall ohne Notbetreuung gewährleistet 

werden.  

Der Anstellungsschlüssel kann sich jederzeit bei 

Neuaufnahmen von Kindern oder Ausfall von Personal 

wieder erhöhen. 

 

Der Unterschreitung des Anstellungsschlüssels zu 

Beginn des Betreuungsjahres auf 1: 8,02 bzw. 8,96 

wurde ohne Gegenstimme zugestimmt. 

TOP 5: Bekanntgaben, Wünsche und Anregungen 

Im Gemeinderat wurde die wirtschaftliche Lage des 

Tierheims Beckstetten angesprochen, was schon in der 

Zeitung bzw. Social Media aufgegriffen wurde. 

Bürgermeister Ralf Neuner antwortete darauf, dass 

dieses Thema alle Gemeinden im Einzugsgebiet angeht, 

daher muss dies bei einer Bürgermeisterbesprechung 

im Landratsamt geklärt werden. Die Gemeinde Jengen 

zahlt bisher ca. 1500 Euro/Jahr für Fundtiere an das 

Tierheim. Ggf. muss der Schlüssel/Betrag für Fundtiere 

erhöht werden, genauso wie alle Gemeinden ihren 

Beitrag dazu leisten müssen.  

 

Vitadora, Lieferant der Kindergartenverpflegung, hat 

derzeit Zahlungsprobleme. Aber lt. Herrn Neuner gibt 

es momentan keine Einschränkung bei den 

Essensauslieferungen. Falls es hier kurzfristig zu 

Problemen kommen sollte, würde ein Plan B greifen 

(den es schon gibt). 

 

Robert Fichtl bedankte sich bei den 

Gemeinderatsmitgliedern für die Wiederwahl und den 

Vertrauensvorschuss als 2.Bürgermeister während 

seiner Abwesenheit. 

 

 

Corinna Ertl 

 

 

 

 

Neue Behindertenbeauftragte 

 

Ellen Schröder stellt sich vor 

 

Hallo liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

mein Name ist Ellen Schröder. Ich bin 55 Jahre alt und 

wohne nun seit 14 Jahren in der Gemeinde Jengen. 

Beruflich bin ich gelernte Krankenschwester und ich ar-

beite seit etwa 25 Jahren in der Behindertenhilfe. Das 

Schicksal hat wohl nun dazu geführt, dass ich meinen 

Beruf sozusagen als „Berufung“ einbringen kann und 

mich ihnen heute als neue ehrenamtliche Behinderten-

beauftragte für unsere Gemeinde vorstellen darf.  

 

Ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe, Inklu-

sion und Barrierefreiheit sind Themen, die mir beson-

ders am Herzen liegen. Jeder Mensch in unserer Ge-

meinde soll die Möglichkeit haben am Gemeindeleben 

teilzunehmen und sich willkommen fühlen. 

Ich möchte Ansprechpartnerin für Menschen mit Behin-

derung, ihre Angehörigen und alle Interessierten sein- 

offen, unkompliziert und auf Augenhöhe. 
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Bekanntmachungen 

Ich möchte zusammen mit der Quartiersmanagerin, der 

Seniorenbeauftragten und den Gemeinderatsmitglie-

dern unterstützend für alle Bürger und Bürgerinnen in 

unseren Dörfern tätig sein, um unabhängig von Beein-

trächtigungen oder Krankheiten, aktiv am Leben teilha-

ben zu können. 

Ich freue mich auf viele Gespräche, neue Begegnungen 

und eine gute Zusammenarbeit für eine offene und in-

klusive Gemeinde. 

 

Herzliche Grüße 

Ihre Ellen Schröder 

 

 

 

 

Gemeinde Jengen 

 

Erscheinungstermine   

Gemeindeblatt - 14-tägig   

zweites Halbjahr 2026 

 

Nr. /KW Redaktionsschluss Erscheinungstermin 

14/28 Montag,  

06.07.2026 

Samstag,  

11.07.2026 

15/30 Montag, 

20.07.2026 

Samstag, 

25.07.2026 

16/32 Montag, 

03.08.2026 

Samstag, 

08.08.2026 

17/34 Montag, 

17.08.2026 

Samstag, 

22.08.2026 

18/36 Montag, 

31.08.2026 

Samstag, 

05.09.2026 

19/38 Montag, 

14.09.2026 

Samstag, 

19.09.2026 

20/40 Montag, 

28.09.2026 

Samstag, 

03.10.2026 

21/42 Montag, 

12.10.2026 

Samstag, 

17.10.2026 

22/44 Montag, 

26.10.2026 

Samstag, 

31.10.2026 

23/46 Montag, 

09.11.2026 

Samstag, 

14.11.2026 

24/48 Montag, 

23.11.2026 

Samstag, 

28.11.2026 

25/50 Montag, 

07.12.2026 

Samstag, 

12.12.2026 

 

Wichtiger Hinweis zum Redaktionsschluss unseres 

Gemeindeblattes: 

Jeweils Montag, 12.00 Uhr, ist zwingend einzuhalten, 

da aus organisatorischen Gründen Nachzügler nicht 

mehr berücksichtigt werden können. 

Landkreis Ostallgäu 

 

Das STADTRADELN geht in die nächste 

Runde und auch der Landkreis Ostallgäu 

ist wieder mit dabei. 

 

In den letzten Jahren konnten durch die Unterstützung 

der Kommunen, die unter dem Dach des Landkreises 

teilnahmen, mit den vielen Schulen, Vereinen und Ar-

beitgebern, die gegeneinander im Wettbewerb und ge-

meinsam für ihre Kommune sowie für den Landkreis an-

getreten sind, tolle Ergebnisse erzielt werden. Denn der 

besondere Reiz beim STADTRADELN liegt darin, dass 

man zwar wetteifert, zeitgleich aber auch etwas Gutes 

für die Umwelt tut. Insgesamt 760.000 km erradelten 

die Ostallgäuer Bürgerinnen und Bürger letztes Jahr in 

drei Wochen und vermieden damit rund 125 t CO2. 

Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit Ihnen 

auch dieses Jahr wieder ein tolles Ergebnis erreichen 

können. 

Dieses Jahr findet der Zeitraum des STADTRADELNs 

vom 14. Juni bis 04. Juli statt. Teilnehmen können alle, 

die im Ostallgäu wohnen, zur Schule gehen, arbeiten o-

der über Vereine oder anderes einen Bezug zum Land-

kreis haben. Es zählen alle geradelten Strecken, egal ob 

beruflich oder in der Freizeit. Die Strecken dürfen auch 

außerhalb des Landkreises geradelt werden. Je mehr 

Mitradler man für sein Team begeistern kann, desto 

leichter kann man viele Kilometer erreichen. Dazu 

kommt die geteilte Freude beim gemeinsamen Erfolg. 

Für alle weiterführenden Schulen bietet der Freistaat 

Bayern innerhalb von STADTRADELN den SCHULRA-

DELN-Wettbewerb an, bei dem Schulmannschaften aus 

ganz Bayern in eigenen Kategorien gegeneinander an-

treten. Die gefahrenen Kilometer werden dann entwe-

der den unter dem Dach des Landkreises bereits festste-

henden teilnehmenden Kommunen Buchloe, Füssen, 

Germaringen, Marktoberdorf, Biessenhofen, Nessel-

wang, Obergünzburg und Pfronten oder direkt dem 

Landkreis Ostallgäu im Wettbewerb gutgeschrieben. 

Mit der STADTRADELN-App können die Radfahrer/-in-

nen die Kilometer einfach erfassen. Die App umfasst 

auch die Meldeplattform RADar! mit der die Teilneh-

mer/-innen während der drei Wochen Rückmeldung zur 

Fahrradinfrastruktur geben können. Lob, Kritik oder 

Anregungen, die dann z.B. in das vom Landkreis erar-

beitete Alltagsradwegenetz einfließen können. 

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere STADT-

RADELN-Seite www.stadtradeln.de/kreis-ostallgaeu  

oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 

Nun freuen wir uns auf Ihre Teilnahme und wünschen 

Ihnen viel Spaß beim STADTRADELN. 

 

Ihr STADTRADELN-Vorbereitungsteam 

http://www.stadtradeln.de/kreis-ostallgaeu
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Bekanntmachungen 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten 

 

Forstliche Berufe  

Füssen, 22.05.2026 – „In den Zeiten des Klimawandels 

brauchen wir forstliches Fachpersonal auf unterschied-

lichsten Ebenen“, betont Stephan Kleiner (Bereichslei-

ter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten (AELF) Kaufbeuren.  

Früher Heimat, dann Lebensgrundlage und jetzt Erho-

lungsort Nummer eins. Durchschnittlich wird der Wald 

einmal in der Woche für etwa zwei Stunden besucht. 

Die Tendenz ist steigend. Zugleich erfüllen die Allgäuer 

Wälder weitere wichtige Funktionen, wie den Schutz 

vor Lawinen oder Bergrutschungen, Lebensraum selte-

ner Tier- und Pflanzenarten und Produktion des nach-

haltigen Rohstoffes Holz. Ziel ist es möglichst alle Funk-

tionen in Einklang zu bringen. Dafür braucht es forstli-

ches Fachpersonal. 

 

Leitungsdienst 

Um die vielfältigen Funktionen des Waldes in Einklang 

bringen zu können, muss gewährleistet werden, dass 

dieser erhalten bleibt. Neben Führungsaufgaben ist es 

eine Aufgabe des Leitungsdienstes dies sicherzustellen. 

„Ein Stück weit sehe ich mich als Anwalt der Ostall-

gäuer Wälder“, scherzt Stephan Kleiner. „Immer wenn 

Wald bei Planungen oder konkreten Vorhaben betrof-

fen ist, werden wir beteiligt“.  

 

Förster 

Wichtig für die meisten Funktionen des Waldes ist die 

nachhaltige Bewirtschaftung. Diese muss gut geplant 

und an den jeweiligen Standort angepasst sein. Dafür 

braucht es jede Menge Fachwissen. Der durchschnittli-

che Kleinstprivatwaldbesitzer hat kein Forststudium 

abgeschlossen. Eine Aufgabe des Revierdienstes ist es 

die Waldbesitzer forstlich zu beraten und zu unterstüt-

zen, wie bei der Pflanzung standortsgerechter Baumar-

ten oder der Holzernte. „Mich freut es jedes Mal, wenn 

ich mit dem Waldbesitzer einen Schritt weiter Rich-

tung einem zukunftsfähigen Mischwald gemacht habe. 

Neben den Einnahmen durch den Holzverkauf kann 

sich der Waldbesitzer besonders über Fördermittel des 

Freistaates Bayern freuen, erzählt Petra Angerer (Förs-

terin am AELF Kaufbeuren) aus ihrem Alltag.  

 

Forstwirte 

Im besten Fall kommt es nach einer Beratung auch zu 

der Umsetzung der Maßnahme, z.B. der Pflanzung oder 

der Holzernte. Wenn der Waldbesitzer dies nicht eigen-

ständig durchführen kann oder will, kann er sich bei 

Forstlichen Zusammenschlüssen oder Forstunterneh-

men Hilfe holen. Dann kommen ausgebildete Forst-

wirte und können die praktische Arbeit durchführen. 

„Wir sind die Praktiker im Wald und dürfen anpacken. 

Die ein oder andere Planung der Förster hinterfragen 

wir auch gerne“, zwinkert Michael Obermayr (Forst-

wirt beim Walderlebniszentrum Ziegelwies in Füssen). 

 

Zu den verschiedenen Berufen bei der Forstverwaltung 

https://www.stmelf.bayern.de/wald/forstverwal-

tung/forstliche-berufe-arbeitsplatz-wald/index.html . 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Home-

page https://www.aelf-kf.bayern.de/  

Weitere Auskünfte erhalten Sie auch telefonisch unter 

08341 9002-0 oder per E-Mail an poststelle@aelf-

kf.bayern.de.  

 

 

 

 

Kreisjugendring  

Ostallgäu 

 

Ferienpass für Schülerinnen 

und Schüler 

 

Der Sommer rückt näher! Auch 

in diesem Jahr bieten der Kreisjugendring Ostallgäu und 

der Kreisjugendring Oberallgäu gemeinsam mit der Fa-

milienbeauftragten der Stadt Kaufbeuren wieder den 

beliebten Ferienpass für Kinder und Jugendliche bis ein-

schließlich 17 Jahren an. 

Freut euch auf über 170 kostenlose Gutscheine für zahl-

reiche Freizeitangebote in Kaufbeuren sowie in den 

Landkreisen Ostallgäu und Oberallgäu. Die Gutscheine 

können vom 01.07. bis 03.10.2026 eingelöst werden 

und sorgen für jede Menge Spaß, Abwechslung und 

spannende Erlebnisse im Allgäu. 

Ein abwechslungsreicher Sommer wartet auf euch! 

 

Busse kostenlos 

Zudem berechtigt der Ferienpass auch dieses Jahr wie-

der zur kostenlosen Nutzung aller Busse im gesamten 

Verbreitungsgebiet (Ostallgäu, Oberallgäu, Kempten, 

Kaufbeuren und Kleinwalsertal) während der Sommer-

ferien (1. August bis 14.September 2026). 

Für Vollzeitschüler von 18 bis 21 Jahre gibt es für 8 Euro 

das Ferienpass-Busticket, das ebenfalls die Nutzung al-

ler Busse erlaubt.  

 

Der Ferienpass ist ab Ende Juni bei den Kreisjugendrin-

gen, Familienstützpunkten, Landratsämtern, Stadtver-

waltungen, Gemeinden und Verkehrsämtern sowie den 

Verkaufsstellen der ÖPNV Busunternehmen erhältlich. 

Der Preis des Passes liegt bei 8 Euro.  

Nähere Infos zum Ferienpass sind ab Mitte Juni auch un-

ter der eigens eingerichteten Webseite www.ferien-

pass-allgaeu.de zu finden.

https://www.stmelf.bayern.de/wald/forstverwaltung/forstliche-berufe-arbeitsplatz-wald/index.html
https://www.stmelf.bayern.de/wald/forstverwaltung/forstliche-berufe-arbeitsplatz-wald/index.html
https://www.aelf-kf.bayern.de/
mailto:poststelle@aelf-kf.bayern.de
mailto:poststelle@aelf-kf.bayern.de
http://www.ferienpass-allgaeu.de/
http://www.ferienpass-allgaeu.de/
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Bekanntmachungen - Quartiersmanagement 

Gemeinde Buxheim/Hochschule Schaffhau-

sen 

 

Ihre Meinung ist gefragt – Bürgerbefragung zur Er-

reichbarkeit von und Engagement in Gemeinden 

und Städten  

 

Die Befragung ist Teil eines wissenschaftlichen For-

schungsprojekts einer Hochschule zum Thema Erreich-

barkeit von und Engagement in Gemeinden und Städten 

in Deutschland. Ein Schwerpunkt bei dieser Befragung 

ist Ihre Einschätzung zur Verwaltung der Gemeinde 

bzw. Stadt, in der Sie wohnen.  

Wir laden Sie herzlich ein, an einer anonymen Online-

Umfrage teilzunehmen. Ihre Einschätzungen helfen da-

bei, ein besseres Verständnis davon zu gewinnen, wel-

che Aspekte der Arbeit von Städten und Gemeinden 

Menschen wichtig sind. Weiterhin sollen die Ergebnisse 

dazu beitragen, die Arbeit von Städten und Gemeinden 

weiter zu verbessern.  

Über den folgenden Link oder den QR-Code gelangen Sie 

direkt zur Umfrage:  

https://ww3.unipark.de/uc/wschmidt_/a1a8/  

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

 

 

 

Fundsache 

 

In Weicht wurde am 18.05.2026 ein Kinderfahrradhelm 

gefunden. 

 

Fundsachen können zu den üblichen Öffnungszeiten in 

der Gemeindekanzlei abgeholt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ Quartiersmanagement ++ 

 

 

 

 

Fake News - Wie verdreht war die Wahrheit 

im Laufe der Zeit? 

 

Eine Zeitreise zwischen Propaganda, Zeitungsen-

ten und digitaler Manipulation. „Nichts ist älter als 

die Zeitung von gestern“ - aber was, wenn die 

Nachrichten von gestern gar nicht wahr waren? In 

Zeiten von „Social Media“ und „KI Deepfakes“ wirkt 

das Phänomen der Desinformation brandneu.  

 

Doch der Versuch, die öffentliche Meinung durch 

gezielte Falschmeldungen zu lenken, ist so alt wie 

die menschliche Kommunikation selbst. 

Neben historischen und aktuellen Beispielen, wa-

gen wir einen Blick in die Zukunft und stellen uns 

dabei immer die Frage:  

Ist das noch Desinformation oder schon Manipula-

tion? 

 

Ein kostenfreier Vortrag des BayernLab Kaufbeu-

ren. 

Wann: Montag, 22.6.2026 von 18:00 bis 19:30 Uhr 

Wo: Gemeinde Jengen, Kirchplatz 7 

Für wen: Alle Interessierten 

Anmeldung bis zum 18.6.2026: 

 

Quartiersbüro – Fachstelle Älterwerden 

Juliane Mayr 

Tel.: 08241/9119430 

E-Mail: juliane.mayr@jengen.de 

 

 

 

 

 

 

QR-Code mit dem Handy scannen & gleich per 

E-Mail anmelden! 

 

 
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayrischen Staatsministeriums für Fa-
milie, Arbeit und Soziales gefördert. 
 

 

https://ww3.unipark.de/uc/wschmidt_/a1a8/
mailto:juliane.mayr@jengen.de
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Quartiersmanagement – Vereine / Institutionen 

 

Wir laden Sie herzlich ein zum 

 

Erzähl-Café 

am Donnerstag, 18. Juni 2026,  

14.30 – 16.30 Uhr im Bürgerheim Weinhausen 

 

Willkommen sind Gäste jeden Alters und 

jeder Herkunft aus allen Ortsteilen  

 

1. Stock, barrierefreier Zugang mit Aufzug. 

Fahrdienst kann organisiert werden. 

 

Diesmal besprechen wir (fast) vergessene 

Dialektwörter und haben sicher viel Spaß dabei. 

 

Es gibt Kaffee, Tee, Kuchen und andere Getränke. 

Kuchenspenden sind herzlich willkommen. 

Bitte bei der Anmeldung mitteilen.  

Gern dürfen auch Dialektwörter für ein Quiz 

vorgeschlagen werden. 

Vorbereitung: Christine Erhardt mit Team 

 

Anmeldung bis spätestens 15. Juni 2026  

bei Quartiersmanagerin Juliane Mayr, Tel. 08241-

9119430; E-Mail: juliane.mayr@jengen.de  

und bei Christine und Remigius Erhardt, 

Tel. 08241-5663. 

 

 

 

 

Ansprechpartner für soziale Angelegen- 

heiten in der Gemeinde Jengen: 

 

Quartiersmanagerin 

Frau Juliane Mayr, Tel. 08241/9119430,  

E-Mail: juliane.mayr@jengen.de 

 

Seniorenbeauftragte 

Frau Stephanie Ledwa, Tel. 0151/15857960,  

E-Mail: steffi_troeber@web.de  

 

Behindertenbeauftragte 

Frau Ellen Schröder, Tel. 0151/56675430,  

E-Mail: sellen0112@gmail.com  

 

Digitale Hilfe vor Ort 

Anfragen über die Nachbarschaftshilfe vom BRK, Tel. 

08342/9669-43, E-Mail: fachstelle@kvostallgaeu.brk.de 

Ehrenamtlicher Helfer: Herr Fritz Baumann 

+ + Vereine / Institutionen ++ 

 

 

 

 

 

Radfahrverein Concordia 1905 Jengen e.V. 

 

Familienausflug an Christi Himmelfahrt 

 

Trotz kühler Temperaturen um 10 Grad und windigem 

Wetter machten sich an Christi Himmelfahrt neun hart-

gesottene Radlerinnen und Radler pünktlich um 9:30 

Uhr am Gemeindehaus Jengen auf den Weg. Angesichts 

der frischen Witterung waren Handschuhe und warme 

Kleidung für die Gruppe unverzichtbar. 

 

Das erste Ziel der Tour führte die Radbegeisterten zu-

nächst nach Lindenberg und im Anschluss weiter nach 

Buchloe. Ein Blick auf das Regenradar in Buchloe ver-

hieß jedoch nichts Gutes: Für 11 Uhr war ein Regen-

schauer angekündigt. Um dem schlechten Wetter zu 

entgehen, verkürzte die Gruppe kurzerhand die Strecke 

und wählte den direkten Weg nach Wiedergeltingen 

über den Buchloer Radweg. Von dort aus fuhren sie 

nach Weicht, um das Lagerhausfest zu besuchen. 

 

Das Timing hätte nicht besser sein können: Nur wenige 

Augenblicke, bevor der angekündigte Regenschauer 

einsetzte, erreichten die Radler sicher ihr Ziel. Pünktlich 

um 11 Uhr konnten sie sich im Trockenen zunächst mit 

heißem Kaffee aufwärmen. In der Folge genossen sie bei 

feinem Essen und zünftiger Blasmusik die gute Gesell-

schaft, denn viele weitere Vereinsmitglieder und 

Freunde, die den Weg nach Weicht bequem mit dem 

Auto zurückgelegt hatten, gesellten sich dazu.  

 

Nachdem sich die Radler noch mit Kuchen für den Nach-

mittag versorgt hatten, machten sie sich auf den Heim-

weg. Dieser verlief dank des nun aufkommenden Rü-

ckenwinds erfreulich schnell, sodass die Radler trotz 

der widrigen Witterung am Vormittag auf einen gelun-

genen Feiertagsausflug mit ca. 18 gefahrenen Kilome-

tern zurückblicken konnten. 

 

Die Vorstandschaft 

 

 

 

mailto:juliane.mayr@jengen.de
mailto:juliane.mayr@jengen.de
mailto:steffi_troeber@web.de
mailto:sellen0112@gmail.com
mailto:fachstelle@kvostallgaeu.brk.de
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Vereine / Institutionen - Kirchennachrichten 

Bücherei  

St. Vitus Weicht 

 

 

Öffnungszeiten Bücherei St. Vitus in Weicht: 

Montag, 16:00 – 18:00 Uhr 

Donnerstag, 18:00 – 20:30 Uhr 

 

Telefon (während der Öffnungszeit): 08241/9615085 

E-Mail: buecherei-weicht@gmx.de 

Internet: www. buecherei-weicht.de 

Online-Katalog: https://www.bibkat.de/weicht/  

 

 

 

 

Termine der  

Freiwilligen  

Feuerwehren 

 

01.06.2026 FF Ummenhofen 

19.30 Uhr Die Gruppe im Löscheinsatz 

 

03.06.2026 FF Jengen 

19.30 Uhr Objektübung Biogasanlage 

 

08.06.2026 FF Eurishofen 

20.00 Uhr Wasserbeförderung 

 

10.06.2026 FF Weicht 

19.30 Uhr Schulübung / Geräte und Knoten 

 

11.06.2026 FF Weinhausen 

19.30 Uhr Objektübung, Fichtl Thomas 

 

 

 

 

Allgemeine Termine 

 

30.05.2026 10.00 Uhr 

Insektenhotel und Picknick mit dem Obst- und 

Gartenbauverein Weicht 

 

30.05.2026 14.00 Uhr 

Kaffeeduft und Frühlingslieder des 

Pfarrgemeinderats Jengen-Ummenhofen 

 

03.06.2026 17.30 Uhr 

Altpapiersammlung der Dorffreunde Eurishofen 

 

04.06.2026 09.30 Uhr 

Shoot Out Turnier des FC Jengen 

 

07.06.2026 10.00 Uhr 

Antoniusfest Ummenhofen 

 

13.06.2026 14.00 Uhr 

Kräuterwanderung des Obst- und Gartenbauver-

eins Jengen-Ummenhofen 

 

 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

Veranstaltungstermine sind im Internet unter 

www.jengen.de abrufbar! 

Ergänzungen und Änderungen, die uns mitgeteilt wer-

den, pflegen wir laufend ein. 

 

 

 

 

+ + Kirchennachrichten + + 

 

 

 

 

Kontaktdaten Pfarreiengemeinschaft  

Waal-Jengen 

 

Pfarrer Michael Rudolf: 

Tel.: 08246 96977-12 

Mail: michael.rudolf@bistum-augsburg.de 

 

Pater Jerry Kurian: 

0159 0625 1839 oder 0176 4369 7595 

 

Diakon Hermann Neuner  08246 734 

 

Diakon Helmut Wahl  0151 5873 0999 

 

 

Pfarrbüro Waal 

Ritter-v.-Herkomer-Str. 25, 86875 Waal 

Tel. 08246 969770  FAX 08246 96977-20 

Mail pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de 

 

Pfarrbüro Jengen 

Hans-Seeberger-Weg 1, 86860 Jengen 

Tel. 08241 4712  FAX 08241 4349 

Mail pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de 

 

mailto:buecherei-weicht@gmx.de
https://www.bibkat.de/weicht/
http://www.jengen.de/
mailto:pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de
mailto:pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de
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Kirchennachrichten 

Öffnungszeiten: 

Montag  JE 09:00 – 11:00 Uhr 

Dienstag WA 09:00 - 12:00 Uhr 

Mittwoch JE 17:00 – 19:00 Uhr 

Donnerstag WA 09:00 – 12:00 Uhr 

Freitag  WA 14:00 – 17:00 Uhr 

 

 

 

 

Das Pfarrbüro Jengen bleibt in den Pfingstferien vom 

25.05. bis 05.06.2026 geschlossen. 

 

 

 

 

Pfarrei „St. Martin“ Jengen 

 

Antoniusfest in Ummenhofen 

Ummenhofen lädt alle aus Nah und Fern ein, den Fest-

gottesdienst zum Antoniusfest am Sonntag, 07.06.2026 

um 10:00 Uhr beim Käppele zu feiern. 

Um 9:45 Uhr ist Aufstellung am Käppele zum Kirchen-

zug. Dem Kreuz folgen die Musikkapelle Jengen, die 

Fahnenabordnungen, die Ministranten, die aktuellen 

Kommunionkinder mit ihren Gewändern und der Altar-

dienst. 

Die Brauerei Stub´n Rössle bietet wieder Gelegenheit 

zum Mittagessen an.  

Bei schlechter Witterung findet der Gottesdienst im 

Käppele statt. 

 

 

 

 

Gottesdienstordnung vom 

30.05.2026 bis 14.06.2026 

Samstag, 30.05.  

SW  11:00 Uhr Taufe Franziska Marie Blasi 

JE  16:00 Uhr Rosenkranz 

WP  18:40 Uhr Rosenkranz 

WP  19:15 Uhr Vorabendmesse 

WE  19:15 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag, 31.05.  

BE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

JE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

EU  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WA  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WA  17:00 Uhr Rosenkranz an der 

 Dreifaltigkeitskapelle 

BR  19:15 Uhr Maiandacht 

WE  19:15 Uhr Feierliche Maiandacht 

Montag, 01.06.  

JE  17:00 Uhr Rosenkranz 

Dienstag, 02.06.  

WA  16:30 Uhr Wortgottesfeier im Seniorenheim 

WS  19:15 Uhr Rosenkranz 

Mittwoch, 03.06.  

WA  17:00 Uhr Rosenkranz 

BE  19:00 Uhr Festgottesdienst mit 

 Fronleichnamsprozession 

WP  19:15 Uhr Festgottesdienst mit 

 Fronleichnamsprozession 

Donnerstag, 04.06.  

JE  09:00 Uhr Festgottesdienst mit 

 Fronleichnamsprozession 

WA  09:00 Uhr Festgottesdienst mit 

 Fronleichnamsprozession 

BR  19:15 Uhr Wortgottesfeier mit 

 Fronleichnamsprozession 

WE  19:15 Uhr Festgottesdienst mit 

 Fronleichnamsprozession 

EU  19:15 Uhr Festgottesdienst mit 

 Fronleichnamsprozession 

Freitag, 05.06.  

Hauskommunion für alle Pfarreien 

Samstag, 06.06.  

JE  16:00 Uhr Rosenkranz 

WP  18:40 Uhr Rosenkranz 

WP  19:15 Uhr Vorabendmesse 

WA  19:15 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag, 07.06.  

WE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

BR  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

UM  10:00 Uhr Festgottesdienst zum Antoniusfest 

BE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

JE  19:15 Uhr Bruderschaftsgebet 

Montag, 08.06.  

JE  17:00 Uhr Rosenkranz 

WA  19:30 Uhr Bibelgespräch im Pfarrhof 

Dienstag, 09.06.  

WA  16:30 Uhr Messfeier im Seniorenheim 

BE  19:15 Uhr Messfeier 

Mittwoch, 10.06.  

WA  17:00 Uhr Rosenkranz 

BR  19:15 Uhr Messfeier 

JE  19:15 Uhr Messfeier 

Donnerstag, 11.06.  

EU  19:15 Uhr Messfeier 

WE  19:15 Uhr Messfeier
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Kirchennachrichten 

Freitag, 12.06.  

WS  19:15 Uhr Messfeier 

Samstag, 13.06.  

JE  02:15 Uhr 37. Andechs-Fußwallfahrt 

BR  18:00 Uhr Marienkapelle (Heuchele) 

 Fatimarosenkranz 

WA  18:45 Uhr Beichtgelegenheit 

WA  19:15 Uhr Vorabendmesse 

EH  19:15 Uhr Vorabendmesse an der Grotte 

 (nur bei schönem Wetter) 

Sonntag, 14.06.  

WP  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

BE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

EU  09:30 Uhr Wortgottesfeier 

JE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WE  10:00 Uhr Festgottesdienst zum 

 Patrozinium St. Vitus 

 

 

JE Jengen WA Waal 

UM Ummenhofen WP Waalhaupten 

EU Eurishofen EH Emmenhausen 

SW Schwäbishofen BR Bronnen 

BE Beckstetten 

WE Weicht 

WS Weinhausen 
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Kirchennachrichten 

 

 

 

 

 

 

Evangelisch-Lutheri-

sche 

Kirchengemeinde  

Hoffnungskirche 

 

 

Kirchenanzeiger KW 23  

Sonntag, 31.05.2026  

9:00 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim 

Waal 

(Pfr. Fait) 

10:00 Uhr Gottesdienst an Trinitatis  

(M. Detlefsen) 

12:30 Uhr Gottesdienst in russischer Spra-

che 

18:00 Uhr Cantora 

  

Dienstag, 02.06.2026  

17:15 Uhr teapoint 

  

Mittwoch, 03.06.2026  

19:30 Uhr Bibelkreis 

  

Freitag, 05.06.2026  

18:00 Uhr Gebetskreis der russischen Ge-

meinde 

19:00 Uhr Friedensgebet 

  

  

Kirchenanzeiger KW 24  

Sonntag, 07.06.2026  

10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst am 1. 

Sonntag nach Trinitatis (Pfr. Fait) 

Zeitgleich ist Kindergottesdienst 

12:30 Uhr Gottesdienst in russischer Spra-

che 

18:00 Uhr Cantora 

  

Montag, 08.06.2026  

20:00 Uhr Frauentreff „Minigolf in Bad Wö-

rishofen“ 

  

Dienstag, 09.06.2026  

17:00 Uhr Vorbereitungstreffen Mini-Kirche 

17:15 Uhr teapoint 

20:00 Uhr Hauskreis 

  

Mittwoch, 10.06.2026  

18:30 Uhr Jugendgruppe „Outdoor“ 

19:30 Uhr Erstes Treffen Bibellesekreis für 

Frauen 

  

Donnerstag, 11.06.2026  

14:00 Uhr Spielerunde für Jung und Alt 

19:30 Uhr S(w)inging Gospel 

  

Freitag, 12.06.2026  

15:00 Uhr Mädchenbande 

18:00 Uhr Gebetskreis der russischen Ge-

meinde 

19:00 Uhr Friedensgebet 

  

 

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen unse-

rer Kirchengemeinde finden Sie auf  

www.buchloe-evangelisch.de 

http://www.buchloe-evangelisch.de/
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+ + Anzeigen + + 

 

 

 

 

Kontaktstelle Demenz und Pflege Buchloe 

Infotelefon: 08342/966943 

Email: fachstelle@kvostallgaeu.brk.de 

Homepage: www.brk-ostallgaeu.de 

Kostenlose Information und Beratung 

Nachbarschaftshilfe 

Demenzstammtisch 

 

 

 

 

 

 

mailto:fachstelle@kvostallgaeu.brk.de
http://www.brk-ostallgaeu.de/
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teilt. 
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